
haStrom Base 
Belieferung im Rahmen der Grundversorgung gemäß § 36 EnWG

Netto Brutto Einheit

Grundpreis 18,49 22,00 €/Monat

Arbeitspreis 29,79 35,45 ct/kWh

Laufzeit unbefristet

Kündigungsfrist 14 Tage

haStrom Base EV 
Belieferung im Rahmen der Ersatzversorgung gemäß § 38 EnWG

Netto Brutto Einheit

Grundpreis 18,49 22,00 €/Monat

Arbeitspreis 29,79 35,45 ct/kWh

Laufzeit maximal 3 Monate

Kündigungsfrist 14 Tage

Preisblatt Stromtarife
(innerhalb der Grund- und Ersatzversorgung für Letztverbraucher gem. §36 EnWG)

gültig ab 1. Januar 2026

Als Haushaltskunden gelten gemäß §3 Ziff. 22 EnWG „Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den
Eigenverbrauch im Haushalt oder für den Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden Eigenverbrauch
für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.“ 

Sollten Sie von Ihrem bisherigen Lieferanten nicht mehr versorgt werden können, werden Sie von uns in
der Ersatzversorgung aufgefangen. Diese wird maximal 3 Monate aufrechterhalten. Wir weisen darauf
hin, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des Energiebezugs der
Abschluss eines Liefervertrages durch den Kunden erforderlich ist (§ 3 Abs. 2 StromGVV bzw. GasGVV)



Abgaben, Umlagen und Steuern
im Arbeitspreis enthalten, gültig ab 01. Januar 2026

Netto Brutto Einheit

Netznutzung Arbeitspreis* 3,860 4,593 ct/kWh

Konzessionsabgabe*² 1,320 1,571 ct/kWh

KWK-G Umlage 0,446 0,531 ct/kWh

Aufschlag für besondere
Netznutzung 
(ehem. §19 Strom NEV)

1,559 1,855 ct/kWh

Offshore-Haftungsumlage
§17f EnWG

0,941 1,120 ct/kWh

Abschaltbare Lasten
§18 AbLaV

0,000 0,000 ct/kWh

EEG-Umlage 0,000 0,000 ct/kWh

Stromsteuer 2,050 2,440 ct/kWh

Summe 10,176 12,109 ct/kWh

1

*kann bei externen Netzbetreibern abweichen. 
*² kann in externen Konzessionsgebieten abweichen.

Alle genannten Arbeitspreise enthalten eine Preisgarantie ausschließlich auf den Preisbestandteil des
Energiepreises. Diese gilt nicht für Steuern, Umlagen, Abgaben und Netzentgelte. Die Nutzung des
Sonderkündigungsrechts bei einer Änderung dieser Preisbestandteile ist daher ausgeschlossen. Alle mit
Umsatzsteuer genannten Preise und Abgaben sind auf zwei Stellen hinter dem Komma kaufmännisch
gerundet.

(Umsatzsteuer: 19,0 % ab dem 01.01.2026). Die angegebenen Grundpreise sind inkl. Messstellenbetrieb
und Netznutzung zu verstehen, können aber je nach zuständigem Netzbetreiber variieren. 
 
Als Haushaltskunden gelten gemäß §3 Ziff. 22 EnWG „Letztverbraucher, die Energie überwiegend für den
Eigenverbrauch im Haushalt oder für den Jahresverbrauch von 10.000 kWh nicht übersteigenden
Eigenverbrauch für berufliche, landwirtschaftliche oder gewerbliche Zwecke kaufen.“ 

Haben Sie Fragen zu unseren Tarifen? 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Kundenservice beraten Sie dazu gerne und sind zu
unseren Öffnungszeiten erreichbar unter: 

Telefon: 09521-9494 330 Fax: 09521-9494 340 E-Mail: kundenservice@stwhas.de
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